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sind, ihre Quellen nachweisen zu können1. Es herrscht daher 
auch weiter kein Zweifel, dass ihre Rubrik: ‘Ex concilio Tri­
buriensi’ auf Irrthum und Misverständnis beruht, und dass sie 
mit den Ergebnissen der Triburer Synode nichts zu thun 
haben. Aber auch denen gegenüber, für welche bis jetzt die 
Grundlage noch nicht gefunden wurde, muss derselbe ableh­
nende Standpunkt eingenommen werden. Denn wenn man 
einerseits einmal zugiebt, dass viele Triburer Kapitel — neben­
bei bemerkt, über die Hälfte aller Extravaganten — trotz 
dieser ihrer Bezeichnung, dennoch als solche nicht angesehen 
werden können, da man ihre Quelle zufällig kennt; wenn 
man andererseits bedenkt, dass die Kirchenrechtsquellen der 
karolingischen Zeit noch lange nicht so durchforscht und be­
kannt sind, dass man an der Möglichkeit verzweifeln müsste, 
den Ursprung jener Kapitel zu ermitteln2, so dürfte sich jenes 
absprechende Ürtheil über die übrigen vermeintlichen Triburer 
Canonen als einfache Folge hieraus ergeben. Zwar werden 
sie, so lange ihre Quellen unbekannt sind, immer noch an­
hangsweise zur Vulgata als Triburer Schlüsse angeführt werden 
müssen, jedoch mit stetem Nachdruck darauf, dass sie keine 
Bestandtheile der Triburer Synode sind.

Hier könnte man vielleicht einwenden, dass die Verwer­
fung der Extravaganten allenfalls Burchard gegenüber eine 
gewisse Berechtigung hätte, dass dagegen das Zeugnis Reginos 
für dieselben zu schwer ins Gewicht falle. Aber ich glaube, 
dass auch diese Autorität vor der Kritik nicht Stand halten kann.

Es ist schon oben gezeigt worden, dass cod. Diess. und 
Col. auf eine Vorlage zurückgehen, welche eine andere Ein­
theilung der Kapitel hat als die Vulg., und dass diese abwei­
chende Numerierung sich auch bereits in der gemeinsamen 
Unterlage der Coll. Diess. und des Regino findet3. Nun ist 
aber zu Reg. I, 12; II, 39; II, 204 angegeben, dass diese als 
c. 26, c. 2, c. 11 aus der Triburer Synode genommen seien, 
während in der Coll. Diess. unter n. 26. 2. 11 ganz andere 
Kapitel angeführt werden. Daraus entwickelt sich der Wider­
spruch, dass in einem Actenstück unter ein und derselben 
Nummer ganz verschiedene Kapitel zusammengefasst worden 
seien4. Aber selbst, wenn man das nicht gelten liesse, wenn

1) Siehe Tabelle IV. 2) Noch Wasserschleben bezw. Phillips hielten 
Burch. II, 204; VIII, 99. 100; XVI, 20 für Triburer Festsetzungen: allein 
II, 204 ist Cap. Angilr. 14; VIII, 99. 100 = Capp. ad Salz data c. 6. 7; 
XVI, 20 = Cod. eccl. Afric. c. 131. Die Hoffnung, das eine oder das 
andere Kapitel noch ermitteln zu können, ist also noch nicht aufzugeben. 
— Burch. II, 237 scheint aus dem Capitular eines Bischofs für seine Priester 
zu stammen, Burch. XIX, 157 aus einem Poenitential (vergl. Wasserschleben, 
Bussordnungen S. 199, § 20) in Verbindung m. S. 511, IX, § 1. 3) Darauf
weist auch die Zählung im Helmstad. hin, welcher im c. 182 mit Col. IV, 44 
den Canon: ‘Si quis de uno pago’ als c. 24 und aus dem Diess. die c. VI. XII. 
XX als c. VIII. XIV. XXII bezeichnet. 4) Ganz werthlos ist die Numerie­


